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Kleine Anfrage des Abgeordneten Carsten Hütter (AfD)
Drs.-Nr.: 7/15258
Thema: Brandanschlag in Leipziger Parkhaus am 20.12.2023 in

Leipzig

Sehr geehrter Herr Präsident,

den Fragen sind folgende Ausführungen vorangestellt:

„In den frühen Morgenstunden des 20.12.2023 sind in Leipzig 10 Fahr-
zeuge in einem Leipziger Parkhaus in Brand gesetzt worden. Das Park-
deck ist nun mutmaßlich einsturzgefährdet. An einer Wand hinterließen
vermutlich die Täter ein Graffiti mit dem Text: ‚Hurra, Hurra - Ein Auto
brennt‘. Es ermittelt das LKA Sachsen wegen Brandstiftung - von einem
politischen Hintergrund wird ausgegangen.

https://www.bild.de/regionallleipzig/leipzig-newsl/leipzig-zehn-autos-
bei-anschlag-inparkhaus-abgefackelt-86502868.bild.htmI“

Namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die
Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1:

Welche Hintergründe zu dem 0.9. Brandanschlag sind bekannt und ins-
besondere dazu, auf welche Art und Weise dort abgestellte Fahrzeuge

in Brand gesetzt wurden? (Bitte aufschlüsseln nach Umfang der Straf-
taten mit Einordnung PMK, Art der Brandsätze, Tatverdächtige)

Frage 2:
Bei wie vielen der abgebrannten Fahrzeuge handelt es sich um Privat-
fahrzeuge, bei wie vielen um Geschäftsfahrzeuge? (Soweit gegeben,
bitte nach betroffenen Unternehmen aufschlüsseln und ob diese auch
in der Vergangenheit von Brandanschlägen betroffen waren und wenn
ja, in wie fern)
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Frage 3:

Mit welcher Höhe wird der Sachschaden beziffert, der durch den Brandanschlag
entstanden ist, auch das Parkhaus betreffend?

Frage 4:
Hat die Staatsregierung Erkenntnisse zu möglichen Zusammenhängen zwischen
den Brandstiftungen in den letzten Monaten an Fahrzeugen in Leipzig und der 0.9.
Brandstiftung in Leipzig? Wenn ja, welche?

Frage 5:
Hat die Staatsregierung Erkenntnisse über die Tatbeteiligung von Linksextremis-
ten bei dem o.g. Brandanschlag und welche Kenntnis gibt es im Zusammenhang
mit dem hinterlassenen Graffiti mit dem Text: „Hurra, Hurra - Ein Auto brennt?
(Sofern vorliegend: Bitte genau aufschlüsseln, wie viele Personen, welcher links-
extremistischen Gruppierungen beteiligt waren und welche Straftaten diesen Ext-
remisten zugeordnet werden konnten; sofern nicht vorliegend: Welche Anstren-
gungen hat die Staatsregierung zur Zuordnung zu Linksextremisten unternommen
oder unternimmt sie)

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 1 bis 5:

Zu dem o. g. Sachverhalt wird wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen 8 306 Straf-
gesetzbuch (Brandstiftung) gegen bislang unbekannte tatverdächtige Personen ermittelt.

Durch die Inbrandsetzung mittels feuerfördernder Mittel entstand an mehr als zehn Pkw
sowie am Parkhaus erheblicher Sachschaden; die Höhe des Schadens kann noch nicht
beziffert werden. Bislang liegen keine Hinweise dazu vor, dass es sich bei den betroffe-
nen Fahrzeugen um erkennbare Geschäftsfahrzeuge gehandelt hat. Durch die ermitteln-
den Behörden wurde ein Zeugenaufruf veröffentlicht (vgl. Medieninformation der Staats-
anwaltschaft Leipzig und des Landeskriminalamtes Sachsen vom 20. Dezember 2023,
abrufbar unter https://www.medienservice.sachsen.de/medien/news/1071940, zuletzt

aufgerufen am 8. Januar 2024). Nach vorläufiger Einschätzung wird bei den Ermittlungen
von Politisch motivierter Kriminalität (PMK) mit Bezügen zum Phänomenbereich der PMK
-iinks- ausgegangen. Die näheren Umstände (konkrete Tatausführung/-hintergründe,
Tat-Tat-Zusammenhänge) sind Gegenstand der noch andauernden polizeilichen Ermitt-
lungen. Insofern lassen sich hierzu noch keine Aussagen treffen.

Mit freu"N

Armi Schuster
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